
 

  

S 44 KR 716/01

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung 4
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 44 KR 716/01
Datum 29.07.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 4 KR 282/03
Datum 11.11.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 29. Juli 2003
wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob die Beklagte verpflichtet ist, dem KlÃ¤ger DM 5.209,00 zu bezahlen,
weil er mit HÃ¶rgerÃ¤ten Ã¼ber den Festbetrag hinaus versorgt worden ist.

Der 1946 geborene KlÃ¤ger ist bei der Beklagten als Rentner versichert. Er leidet an
hochgradiger InnenohrschwerhÃ¶rigkeit beidseits mit Schwindel und Tinnitus. Weil
seine bisherigen HÃ¶rgerÃ¤te veraltet waren, wurden ihm am 22.09.1999 vom
Klinikum G. , Klinik und Poliklinik fÃ¼r Hals-, Nasen- und Ohrenkranke (Prof.Dr.S.)
HÃ¶rgerÃ¤te verordnet. Nach Angaben der J.R. HÃ¶rtechnik GmbH wurden in der
Zeit vom 01.10.1999 bis MÃ¤rz 2000 verschiedene HÃ¶rgerÃ¤te ausgiebig erprobt.
Ein dreikanaliges HÃ¶rgerÃ¤t mit zwei Trennfrequenzen sei empfohlen worden. Der
KlÃ¤ger habe sich fÃ¼r das GerÃ¤t M.T.Senso C 19 Plus entschieden, weil damit das
beste Ergebnis erzielt worden sei. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne auch bei seiner TÃ¤tigkeit im
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Stadtrat nun dem GesprÃ¤ch zufriedenstellend folgen. Die Klinik bestÃ¤tigte am
11.04.2000, dass das vorgeschlagene GerÃ¤t zweckmÃ¤Ã�ig sei. Von der J.R.
HÃ¶rtechnik GmbH wurden 1.791,00 DM als Preis dafÃ¼r angegeben. Am
20.04.2000 wurden dem KlÃ¤ger dann jedoch insgesamt 5.209,00 DM in Rechnung
gestellt. Als Kassenleistung waren 1.791,00 von dem geschuldeten Gesamtbetrag
von 7.000,00 DM abgezogen worden.

Der KlÃ¤ger wandte sich daraufhin mit Schreiben vom 12.05.2000 an die Beklagte
und teilte mit, mit dem vorgegebenen Zuschuss sei er nicht einverstanden, da sein
GehÃ¶rschaden von der Ã¼blichen Norm in erheblichem MaÃ�e abweiche und die
handelsÃ¼blichen GerÃ¤te unbrauchbar und nicht in der Lage seien, seinen
HÃ¶rverlust auch nur annÃ¤hernd zu egalisieren. Als FrÃ¼hrentner
(schwerbehindert 50 %) sei es ihm aus eigener Kraft nicht mÃ¶glich, fÃ¼r die fÃ¼r
ihn passenden HÃ¶rgerÃ¤te einen Betrag von 5.209,00 DM zuzuzahlen. Die jetzt
von ihm getragenen GerÃ¤te brÃ¤chten das mit Abstand beste Ergebnis, welches
ihm trotz EinschrÃ¤nkungen erlaube, einigermaÃ�en am tÃ¤glichen Leben
teilzunehmen.

Die Beklagte hÃ¶rte hierzu den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung in
Bayern, MDK, (Gutachter Dr.F.) an. In der Stellungnahme vom 11.07.2000 wurde
ausgefÃ¼hrt, aus dem Anpassbericht des Akkustikers gehe hervor, dass der
KlÃ¤ger nach seiner Audiometriekurve einen frequenzabhÃ¤ngig unterschiedlichen
VerstÃ¤rkungsbedarf habe. Bei dieser Konstellation sei der Einsatz von
Mehrkanaltechnologie sinnvoll. Dies werde von der Festbetragsgruppe 3 abgedeckt.
Auf diese Gruppe sei der KlÃ¤ger zu verweisen, weil die Solidargemeinschaft nicht
dafÃ¼r zu sorgen habe, dass das optimale, sondern das Ausreichende zur
VerfÃ¼gung gestellt werde. Die Beklagte lehnte daher mit Bescheid vom
03.08.2000 einen hÃ¶heren Kassenzuschuss ab. Hiergegen legte der KlÃ¤ger mit
Schreiben vom 17.08.2000 Widerspruch ein, den seine BevollmÃ¤chtigte damit
begrÃ¼ndete, mit einem HÃ¶rgerÃ¤t zum Preis der Festbetragsgruppe 3 kÃ¶nne
ein Ausgleich der hochgradigen InnenohrschwerhÃ¶rigkeit des KlÃ¤gers nicht erzielt
werden. hierzu wurde erneut der MDK eingeschaltet (Gutachten vom 09.03. 2001
nach Aktenlage, Gutachter Dr.D.). Der Gutachter bezweifelte nicht, dass der KlÃ¤ger
mit dem angepassten SensogerÃ¤t subjektiv am besten zurecht komme. Die
Versorgung mit mehrkanaligen GerÃ¤ten sei nachvollziehbar. Es gebe auch digitale
HÃ¶rgerÃ¤te mit gleichen Eigenschaften zu wesentlich preiswerteren Bedingungen,
so dass eine volle KostenÃ¼bernahme prinzipiell nicht mÃ¶glich sei.

Die BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers fÃ¼hrte hierzu aus, es sei nicht die
Festbetragsregelung an sich, sondern die HÃ¶he des Festbetrags streitig. Die
Beklagte legte die Bekanntmachung Ã¼ber die Festsetzungen von FestbetrÃ¤gen
fÃ¼r HÃ¶rhilfen gemÃ¤Ã� Â§ 36 Abs.2 SGB V vom 24.12.1997 vor. Nach Auffassung
der Beklagen hat diese Bekanntmachung Rechtskraft erlangt.

Die Beklagte hat den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 01.08.2001
zurÃ¼ckgewiesen. Hiergegen richtete sich die am 14.09.2001 zum Sozialgericht
MÃ¼nchen erhobene Klage, die am 18.11.2002 damit begrÃ¼ndet wurde, dass
sowohl der verordnende Arzt wie der HÃ¶rgerÃ¤teakkustiker einzig das HÃ¶rgerÃ¤t

                               2 / 7

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/36.html


 

Senso C 19 fÃ¼r geeignet hielten. Das GerÃ¤t sei im Hilfsmittelverzeichnis vom
07.11.1994 nicht aufgefÃ¼hrt. Es sei nicht der Versicherte gewesen, der sich diese
Versorgung gewÃ¼nscht habe. Die Verantwortung fÃ¼r die Auswahl und Abgabe
des wirtschaftlich gÃ¼nstigsten Hilfsmittels liege beim Fachhandel. Wenn nun
Fachhandel und Ã�rzte als ErfÃ¼llungsgehilfen der Beklagten als einzig
zweckmÃ¤Ã�iges ein Produkt auswÃ¤hlen, das mÃ¶glicherweise nicht
verordnungsfÃ¤hig sei und den Festbetrag nicht nur geringfÃ¼gig, sondern fast um
das Vierfache Ã¼bersteige, kÃ¶nne dies nicht ausschlieÃ�lich zu Lasten des
Versicherten gehen. Die Zusammenfassung der unterschiedlichen Produkte unter
einen Festbetrag verstoÃ�e gegen den Gleichheitssatz und das SolidaritÃ¤tsprinzip
und sei daher rechtswidrig und nach Â§ 44 SGB X aufzuheben. AuÃ�erdem
wÃ¼rden FestbetrÃ¤ge nur fÃ¼r die im Hilfsmittelverzeichnis aufgefÃ¼hrten
HÃ¶rhilfen festgelegt, sofern kein Festbetrag gegeben sei, bemesse sich der
Anspruch des KlÃ¤gers allein nach Â§Â§ 33, 12 SGB V. Die Beklagte werde gebeten,
ein GerÃ¤t und dessen Preis konkret zu benennen, mit dem der KlÃ¤ger
ausreichend, zweckmÃ¤Ã�ig und wirtschaftlich sowie in der QualitÃ¤t gesichert
versorgt werden kÃ¶nne. Die Beklagte wies darauf hin, im Hilfsmittelverzeichnis
werde mitttlerweile das HÃ¶rgerÃ¤t mit der Bezeichnis Senso C 19 Plus
aufgefÃ¼hrt. Das Sozialgericht hat einen Befundbericht der UniversitÃ¤ts-HNO-
Klinik beigezogen. Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 29.07.2003 gab der
Vertreter der Beklagten an, dass die dem Hilfsmittelverzeichnis Produktgruppe
HÃ¶rhilfen QualitÃ¤tsstandard vorhergehende Regelung HÃ¶rhilfen enthalten habe,
die dem QualitÃ¤tsstandard des beantragten GerÃ¤ts entsprochen haben und
Gegenstand der Festbetragsgruppe 3 waren.

Das Sozialgericht hat die Klage mit Urteil vom 29.07.2003 abgewiesen. Der KlÃ¤ger
habe keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten fÃ¼r seine
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung nach Â§ 13 Abs.3 SGB V. Die zugrunde liegende
Festbetragsregelung sei ordnungsgemÃ¤Ã� angewandt worden. Bei der
streitgegenstÃ¤ndlichen Versorgung mit dem GerÃ¤t Senso C 19 + handele es sich
um ein dreikanaliges digitales HÃ¶rgerÃ¤t, das nach Angaben des
HÃ¶rgerÃ¤teakkustikers und der Gutachter des MDK der Gruppe 3 der
Festbetragsregelung fÃ¼r HÃ¶rhilfen angehÃ¶re. Die Wahl einer aufwendigeren
Leistung begrÃ¼nde keinen Anspruch gegen die Krankenkasse auf den
Differenzbetrag zum Festbetrag, da dies dem Wirtschaftlichkeitsgebot
widersprechen wÃ¼rde. Das Vorbringen der KlÃ¤gerseite, die
Festbetragsfestsetzung selbst leide an rechtlichen MÃ¤ngeln und sei auf den Fall
des KlÃ¤gers nicht anzuwenden, kÃ¶nne zu keinem anderen Ergebnis fÃ¼hren. Es
handele sich um eine AllgemeinverfÃ¼gung, die zwar rechtswidrig sei, der Mangel
der Festbetragsfestsetzung fÃ¼hre allerdings nicht zur Rechtswidrigkeit der auf sie
gestÃ¼tzten Leistungsbescheide. Es bestehe von Seiten des KlÃ¤gers die
MÃ¶glichkeit, die Festbetragsfestsetzung gemÃ¤Ã� Â§ 36 Abs.3 SGB V anzufechten
und in diesem Verfahren auch eine inhaltliche Ã�berprÃ¼fung der FestbetrÃ¤ge zu
erreichen. Die Beklagte habe bei der mÃ¼ndlichen Verhandlung zugesagt, im Falle
der rechtskrÃ¤ftig festgestellten Unwirksamkeit der Festbetragsfestsetzung einen
hÃ¶heren Festbetrag zu erstatten.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung. Die BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers
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weist in der BerufungsbegrÃ¼ndung nochmals darauf hin, der KlÃ¤ger habe kein
GerÃ¤t ausgewÃ¤hlt, vielmehr sei das streitgegenstÃ¤ndliche GerÃ¤t das einzige,
das die Hilfsmittelrichtlinie erfÃ¼lle und entsprechend vom Akkustiker ausgewÃ¤hlt
worden. Nach Â§ 33 Abs.2 Satz 1 SGB V sei entscheidungserheblich, ob dieses
GerÃ¤t im Zeitpunkt der Verordnung im Hilfsmitelverzeichnis aufgefÃ¼hrt war. War
es aufgefÃ¼hrt, liege die Abgabe ohne horrende Zuzahlung im Rahmen der
Leistungspflicht der Beklagten. War es nicht aufgefÃ¼hrt, hÃ¤tte das Sozialgericht
seine Entscheidung nicht auf die nur fÃ¼r aufgefÃ¼hrte Hilfsmittel geltende
Festbetragsregelung stÃ¼tzen dÃ¼rfen. Auch habe es sich um eine
unaufschiebbare Leistung gehandelt habe. AuÃ�erdem liege ein Systemmangel vor.
Der KlÃ¤ger sei immer davon ausgegangen, das ihm verordnete und angepasste
HÃ¶rgerÃ¤t werde bis auf eine mÃ¶gliche geringe Zuzahlung von der Beklagten
gezahlt, er habe nicht damit rechnen kÃ¶nnen, dass er ca. 75 % selbst zahlen
musste.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 29.07.2003
und den Bescheid der Beklagten vom 03.08.2000 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 01.08.2001 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, ihm die restlichen Anschaffungskosten fÃ¼r das HÃ¶rgerÃ¤t in HÃ¶he
von 2.664,00 EUR zu erstatten.

Die Beklagte beantragt, Die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Der KlÃ¤ger sei mit einem GerÃ¤t der Festbetragsgruppe 3 versorgt worden, hierbei
handele es sich um mehrkanalige HDO- und IO-GerÃ¤te. Nach dem Schreiben der
Firma HÃ¶rgerÃ¤te R. sei eine hochwertigste dreikanalige digitale GerÃ¤teauswahl
erprobt worden. Im Hilfsmittelverzeichnis seien unter der Produktart 13.20.03.1
insgesamt 239 mehrkanalige HÃ¶rgerÃ¤te aufgelistet. Die GerÃ¤te seien mit
mehrkanaligen VerstÃ¤rkern ausgestattet. Der Leistungserbringer sei verpflichtet,
die HÃ¶rgerÃ¤teversorgung auf Grundlage des Vergleiches des HÃ¶rerfolges mit
verschiedenen HÃ¶rgerÃ¤ten durchzufÃ¼hren. Es seien mindestens zwei
VersorgungsvorschlÃ¤ge mit HÃ¶rgerÃ¤ten zum Festbetrag zu unterbreiten.
WÃ¤hle der Versicherte ein HÃ¶rgerÃ¤t zu einem hÃ¶heren Preis, kÃ¶nne der
HÃ¶rgerÃ¤teakkustiker mit Zustimmung des Versicherten solche GerÃ¤te abgeben
und den Mehrbetrag dem Versichetren in Rechnung stellen. Die allgemeinen
AusfÃ¼hrungen zur Rechtswidrigkeit der Festbetragsfestsetzung kÃ¶nnten nicht
durchgreifen. Ausschlaggebend im vorliegenden Fall sei, ob der KlÃ¤ger entgegen 
Â§ 33 Abs.2 Satz 1 SGB V einen hÃ¶heren Leistungsanspruch habe. Im Bereich der
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung werde diese Frage immer wieder diskutiert, sie sei jedoch
im vorliegenden Fall zu verneinen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der beigezogenen Akte der
Beklagten sowie der Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die gemÃ¤Ã� Â§ 151 SGG form- und fristgerecht eingelegte Berufung, die wegen
der HÃ¶he des Beschwerdewertes nicht der Zulassung gemÃ¤Ã� Â§ 144 SGG
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bedarf, ist zulÃ¤ssig, sie erweist sich aber als unbegrÃ¼ndet.

Der KlÃ¤ger hat keinen Erstattungsanspruch in HÃ¶he von 2.664,00 EUR. Die
Voraussetzungen des als einzige Anspruchsgrundlage in Betracht kommenden Â§
13 Abs.3 SGB V sind nicht gegeben. Danach hat die Krankenkasse Kosten fÃ¼r eine
selbst beschaffte Leistung in der entstandenen HÃ¶he zu erstatten, soweit die
Leistung notwendig war und sie eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig
erbringen konnte oder eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat. Entgegen der
Auffassung der BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers liegt eine unaufschiebbare Leistung
nicht vor. Ein Notfall, der unverzÃ¼gliches Eingreifen ohne vorhergehende
Einschaltung der Krankenkasse erforderte, ist ebensowenig plausibel wie eine
SystemstÃ¶rung. Es wurde vielmehr der Ã¼bliche Beschaffungsweg eingehalten.
Rechtsgrundlage des geltend gemachten Versorgungsbegehrens des KlÃ¤gers ist Â§
33 Abs.1 Satz 1 SGB V. Nach dieser Vorschrift haben Versicherte Anspruch auf
Versorgung mit Seh- und HÃ¶rhilfen, KÃ¶rperersatzstÃ¼cken, orthopÃ¤dischen und
anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der
Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder
eine Behinderung auszugleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine
GebrauchsgegenstÃ¤nde des tÃ¤glichen Lebens anzusehen sind oder nach Â§ 34
Abs.4 SGB V ausgeschlossen sind. Eine Ã¤hnliche Bestimmung findet sich fÃ¼r den
â�� hier einschlÃ¤gigen â�� Bereich der "Rehabilitation und Teilhabe behinderter
Menschen" auch in dem zum 01.07.2001 in Kraft getretenen Â§ 31 Abs.1 SGB IX.
Danach umfasst die Versorgung mit Hilfsmittel (KÃ¶rperersatzstÃ¼cke sowie
orthopÃ¤dische oder andere Hilfsmittel) im Sinne des Â§ 26 Abs.2 Nr.6 SGB IX
(Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Behinderter und von Behinderung
bedrohter Menschen) die technischen Hilfen, die von den LeistungsempfÃ¤ngern
getragen oder mitgefÃ¼hrt oder bei einem Wohnungswechsel mitgenommen
werden kÃ¶nnen und unter BerÃ¼cksichtigung der UmstÃ¤nde des Einzelfalles
erforderlich sind, um einer drohenden Behinderung vorzubeugen, den Erfolg einer
Heilbehandlung zu sichern oder eine Behinderung bei der Befriedigung von
GrundbedÃ¼rfnissen des tÃ¤glichen Lebens auszugleichen, soweit sie nicht
allgemeine GebrauchsgegenstÃ¤nde des tÃ¤glichen Lebens sind. FÃ¼r die
Versorgung mit HÃ¶rgerÃ¤ten ergibt sich daraus keine Abweichung; die in Â§ 33
Abs.1 Satz 1 SGB V erwÃ¤hnten HÃ¶rhilfen fallen hier unter "andere Hilfsmittel", die
den Behinderungsausgleich bei einem GrundbedÃ¼rfnis (HÃ¶ren) dienen. Das
Bundessozialgericht fÃ¼hrt hierzu im Urteil vom 23.01.2003, B 3 KR 7/02 R â�� 
BSGE 90, 220 weiter aus, dieser Leistungsanspruch sei grundsÃ¤tzlich im Wege der
Sachleistung zu erfÃ¼llen. Dies gelte auch dann, wenn â�� wie z.B. fÃ¼r HÃ¶rhilfen
im Sinne des Â§ 33 Abs.1 Satz 1 SGB V â�� gemÃ¤Ã� Â§ 36 SGB V FestbetrÃ¤ge
fÃ¼r Hilfsmittel eingefÃ¼hrt worden sind. Die Festsetzung eines Festbetrags fÃ¼hrt
nach Â§ 33 Abs.2 Satz 1 SGB V dazu, dass die Krankenkasse die Kosten bis zur
HÃ¶he dieses Betrages zu tragen hat, wÃ¤hrend der etwaige Differenzbetrag bis
zum Abgabepreis des Leistungserbringers grundsÃ¤tzlich dem Versicherten zur Last
fÃ¤llt. Die Krankenkasse erfÃ¼llt ihre Leistungspflicht mit der Ã�bernahme des
Festbetrags (Â§ 12 Abs.2 SGB V). Der Festbetrag stellt also die Obergrenze des
Leistungsanspruchs des Versicherten dar. Dass der KlÃ¤ger dem Grunde nach
Anspruch auf HÃ¶rhilfen hat, ist unbestritten. Zum Zeitpunkt der Versorgung des
KlÃ¤gers im Jahr 1999 waren bereits FestbetrÃ¤ge festgesetzt. Die dem KlÃ¤ger zur
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VerfÃ¼gung gestellten GerÃ¤te sind, wie der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung in Bayern (MDK) und der versorgende HÃ¶rgerÃ¤teakkustiker
Ã¼bereinstimmend angenommen haben, der Festbetragsgruppe 3 zuzuordnen. Die
Beklagte hat, was ebenfalls unbestritten ist, den damals geltenden Festbetrag der
Gruppe 3 Ã¼bernommen. Dass die dem KlÃ¤ger angepassten GerÃ¤te weit teurer
als der Festbetrag von 1.791,00 DM sind, ergibt sich zwar nicht aus dem
Kostenvoranschlag des HÃ¶rgerÃ¤teakkustikers J.R. HÃ¶rtechnik GmbH vom
17.12.1999, wohl aber aus dessen Rechnung an den KlÃ¤ger vom 20.04.2000.
Hiermit wird vom KlÃ¤ger ein Betrag von 5.209,00 DM gefordert. Diesen Betrag
(umgerechnet in Euro) schuldet die Beklagte dem KlÃ¤ger auch unter
BerÃ¼cksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht. Das
Bundesverfassungsgericht hat auf Vorlage des Bundessozialgerichts im Urteil vom
17.12.2002 â�� 1 BVL 28/95, 29/95 und 30/95 (BGBl I 2003, 126) fÃ¼r Recht
erkannt, dass die in Â§ 35 und in Â§ 36 i.V.m. Â§ 35 SGB V den dort genannten
VerbÃ¤nden eingerÃ¤umte ErmÃ¤chtigung, FestbetrÃ¤ge festzusetzen, mit dem
Grundgesetz vereinbar ist. Die Beitragsfestsetzung wÃ¤re jedoch nicht
gesetzeskonform, wenn das Sachleistungsprinzip den Versicherten im unteren
Preissegment nicht erhalten bliebe. Dies wÃ¤re dann der Fall, wenn Versicherte, die
Hilfsmittel benÃ¶tigen, diese â�� abgesehen von Ã¤uÃ�ersten und eher zufÃ¤lligen
Ausnahme â�� nicht mehr als Sachleistung ohne Eigenbeteiligung beziehen
kÃ¶nnen, da zu diesen Konditionen die Leistungserbringer mit den Krankenkassen
nicht mehr die nach Â§ 2 Abs.2 Satz 2 SGB V vorgesehenen VertrÃ¤ge
abschlieÃ�en. Das Bundessozialgericht konkretisiert dies im Urteil vom 23.01.2003 
a.a.O. dahingehend, dass der fÃ¼r ein Hilfsmittel festgesetzte Festbetrag die
Leistungspflicht der Krankenkasse dann nicht begrenzt, wenn er fÃ¼r den Ausgleich
der konkret vorliegenden Behinderung objektiv nicht ausreicht. Das Sozialgericht
hat hierzu im Urteil zutreffend ausgefÃ¼hrt, dass ein Mangel in der
Festbetragsfestsetzung durch Anfechtungsklage gegen die AllgemeinverfÃ¼gung zu
rÃ¼gen ist. Selbst wenn man jedoch die AusfÃ¼hrung des Bundessozialgerichts zu
Gunsten des KlÃ¤ger dahin interpretiert, dass eine Leistungspflicht der
Krankenkasse Ã¼ber den Festbetrag auch dann besteht, wenn der Festbetrag fÃ¼r
den Ausgleich der konkret vorliegenden Behinderung subjektiv nicht ausreicht,
ergÃ¤be sich keine Leistungspflicht der Beklagten. Es gibt nÃ¤mlich keinerlei
Ã¤rztliche Ã�uÃ�erung darÃ¼ber, dass die zum Festbetrag erhÃ¤ltlichen HÃ¶rhilfen
nicht ausreichend gewesen wÃ¤ren. Prof.Dr.S. vom Klinikum G. bescheinigt
ausdrÃ¼cklich nur, sie habe sich davon Ã¼berzeugt, durch die vorgeschlagene
HÃ¶rhilfe werde eine ausreichende HÃ¶rverbesserung erzielt. Der MDK hat im
Gutachten vom 11.07.2002 darauf hingewiesen, beim KlÃ¤ger sei der Einsatz von
Mehrkanaltechnologie sinnvoll und dies werde von der Festbetragsgruppe 3
abgedeckt. AuÃ�erdem werde nach dem Gesetz nicht das optimale, sondern das
ausreichende als Leistungsrahmen angesehen. Diese Optimalversorgung, wie sie
sowohl der HÃ¶rgerÃ¤teakkustiker wie der KlÃ¤ger bestÃ¤tigen, schuldet die
Beklagte nicht. Sie ist gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs.1 Satz 1 i.V.m. Â§ 12 SGB V lediglich
verpflichtet, nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot ausreichende, zweckmÃ¤Ã�ige und
wirtschaftliche Leistungen zu erbringen, die das MaÃ� des Notwendigen nicht
Ã¼berschreiten. Dieses MaÃ� des Notwendigen grenzt der HÃ¶chstbetrag bei
Festbetragsregelungen ab.
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Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 193 SGG und entspricht dem Unterliegen
des KlÃ¤gers. GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 SGG zuzulassen, sind nicht
gegeben. Die Rechtslage zu Festbetragsregelungen ist geklÃ¤rt. Es sei darauf
hingewiesen, dass das Bundessozialgericht am 24.11. 2004 erneut Ã¼ber
Streitsachen, Festbetragsregelungen betreffend, verhandelt und entschieden hat.

Erstellt am: 29.03.2005

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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